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Vo l l m a c h t 

 

Name, Anschrift 

________________________________________________________________________________                                                                         

                              erteilt hiermit 

 

Rechtsanwalt Thomas Tilch, Duisburger Straße 69, 46535 Dinslaken 

 

     in der Sache 

Gegner:          __________________________________________________________________________ 

Gegenstand:  __________________________________________________________________________ 

 

Vollmacht 

 

1. zur Prozessführung (u.a. nach § 81 ff. ZPO/ ArbGG) einschließlich der Befugnis zur 

Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen sowie zur außergerichtlichen Vertretung 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 

3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen 

Willenserklärungen, z.B. Kündigungen. 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 

und einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungsverfahren sowie lnsolvenzverfahren 

über das Vermögen des Gegners). 

 

Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz 

oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie 

zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis zu erledigen, ferner zur Entgegennahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch 

den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden 

Beträge. 

 

 

Datum:  

       Unterschrift 

 

Zudem bestätige ich, dass ich vor Abschluss der Vereinbarung über meine Vertretung darauf hingewiesen wurde, 

dass gem. § 12a ArbGG im Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende Partei kein Anspruch 

auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten besteht, die durch die Hinzuziehung 

eines Rechtsanwalts als Prozessbevollmächtigten oder Beistand entstehen,  und dass ich mich im 

Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch selbst vertreten oder durch einen Verbandsvertreter vertreten lassen 

kann. 

 

Datum: 

Unterschrift 


